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Mister Chair, dear members of the Committee
My delegation is very pleased to be here and is looking forward to a fruitful dialogue with you. We will continue in German language, with translation provided in English.
 
Herr Vorsitzender, verehrte Mitglieder des Komitees,

Liechtenstein freut sich auf den Austausch mit dem Komitee gegen Folter. Damit können wir aufzeigen, wie wir unser sehr gut funktionierendes System gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung in Liechtenstein kontinuierlich verbessert haben. Dies geniesst in Liechtenstein hohe Priorität. Wir schätzen es daher sehr, uns heute und morgen im Dialog mit dem Ausschuss diesem wichtigen Thema zu widmen. 

Bevor ich auf die nationalen und internationalen Entwicklungen im Bereich der Folterbekämpfung eingehe, ist es mir wichtig, den Mitgliedern des Komitees einige Eckdaten zu Liechtenstein zu geben, um eine gute Einordnung zu Zahlen und Fakten, über die wir sprechen werden, zu ermöglichen:

· Liechtenstein hat rund 40'000 Einwohner; 
· Rund ein Drittel davon sind ausländische Staatsbürger, die zu einem grossen Teil aus benachbarten Staaten stammen, insb. aus der Schweiz, Österreich, Deutschland und Italien. Insgesamt sind Personen aus über 100 Nationen in Liechtenstein wohnhaft;
· Liechtenstein ist flächenmässig etwa halb so gross wie der Kanton Genf;
· Das Land hat eine extrem niedrige Kriminalitätsrate;
· Liechtenstein hat ein einziges Gefängnis: es handelt sich um ein Untersuchungsgefängnis mit einer Maximalkapazität von 25 Plätzen;
· Beim Landesgefängnis sind 6 Stellen mit Vollzugsbeamten besetzt;
· In Liechtenstein wurden bisher keine Fälle von Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe festgestellt;
· Und, der jüngste Jahresbericht des Nationalen Präventionsmechanimus von 2023 stellt Liechtenstein wiederum ein sehr gutes Zeugnis aus.

Die Stärkung der Rechtsstaatlichkeit, der Schutz der Menschenrechte und der Grundfreiheiten sind Leitprinzipien unserer Innen- und Aussenpolitik. Für Liechtenstein ist der Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten daher nicht nur reine Rhetorik auf dem Papier, sondern wird in Liechtenstein aktiv gelebt. Dies bestätigte auch die letzte Universelle Überprüfung der Menschenrechte des UNO-Menschenrechtsrats im Jahr 2023. In den letzten Jahren haben wir weitere internationale Instrumente ratifiziert, die unmittelbar zur Verbesserung der Menschenrechte in Liechtenstein und darüber hinaus beitragen. Dazu gehören:

· Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen; ratifiziert im Jahr 2023;
· Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, die sogenannte Istanbul-Konvention, ratifiziert im Jahr 2021;
· Weiter hat Liechtenstein am 14. Februar 2024 das Ljubljana-Haager Übereinkommen unterzeichnet. Dieses regelt die zwischenstaatliche Zusammenarbeit bei der Untersuchung und Verfolgung von Völkerstrafrechtsverletzungen. 
· Liechtenstein freut sich, dass der Tatbestand der Folter ebenfalls in die Anhänge aufgenommen wurde. Dies wird in Zukunft die Strafverfolgung dieses Verbrechens verbessern.

Liechtenstein hat in den letzten Jahren auch einige bedeutende institutionelle Reformen durchgeführt, die ich erwähnen  möchte. 
· So hat Liechtenstein seit 2016 eine nationale Menschenrechtsinstitution (NHRI). Der Verein für Menschenrechte in Liechtenstein hat diese Funktion inne. Er ist gemäss den sogenannten Pariser Prinzipien für nationale Menschenrechtsinstitutionen aufgebaut. Der Verein erhält einen Staatsbeitrag und verfügt damit über ausreichende personelle und finanzielle Ressourcen. Im Jahr 2019 ist der Verein dem «European Network of National Human Rights Institutions» beigetreten. Derzeit wird eine Akkreditierung bei der «Global Alliance of National Human Rights Institutions» geprüft. 
· Weiter setzte Liechtenstein 2019 eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe Menschenrechte  ein. Damit wurde eine Empfehlung aus der Universellen Periodischen Überprüfung (UPR) umgesetzt. Ziel dieser Arbeitsgruppe ist es, die Weiterverfolgung von Empfehlungen internationaler und regionaler Menschenrechtsgremien zu verbessern und die Datensammlung und Berichterstattung an diese Gremien zu koordinieren. Die Arbeitsgruppe trifft sich zwei- bis dreimal im Jahr und kann auch nicht-staatliche Akteure in ihre Arbeit involvieren. In den letzten zwei Jahren hat sich die Arbeitsgruppe auf den Aufbau einer Datenbank mit den an Liechtenstein gerichteten Empfehlungen internationaler Gremien konzentriert.
· Nach der Ratifizierung der Istanbul-Konvention hat die Regierung zudem eine staatliche Koordinierungsgruppe zur Umsetzung des Übereinkommens bestellt. 
· [bookmark: _Hlk121920664]Darüber hinaus wurde im Jahr 2019 bei der Landespolizei eine Fachstelle Bedrohungsmanagement geschaffen. Ziel der Fachstelle ist es, Gewalttaten möglichst früh zu erkennen und zu unterbrechen sowie betroffene Personen zu entlasten und zu schützen. Die Fachstelle betreibt auch Netzwerkarbeit mit Fachstellen im In- und Ausland und koordiniert mit dem Kommissariat Sicherheit in den relevanten Fällen. 

Herr Vorsitzender, verehrte Mitglieder des Komitees,
Wie Sie wissen, misst Liechtenstein der Folterbekämpfung sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene höchste Bedeutung bei. Wir sind stolzer Vertragsstaat der Konvention und des Fakultativprotokolls. Auch gehören wir zu den traditionellen Mit-Unterstützern der Anti-Folter Resolutionen im Dritten Ausschuss der UNO-Generalversammlung und dem UNO-Menschenrechtsrat. Darüber hinaus unterstützen wir innerhalb der Staatengemeinschaft die Arbeiten ihres Komitees und begrüssen es sehr, wie sie die Empfehlungen der UNO-Generalversammlung zur Stärkung der Menschenrechtsvertragsorgane umsetzen. 

Im nationalen Kontext informiere ich Sie gerne nochmals, dass Liechtenstein in seinem Strafgesetzbuch den Foltertatbestand explizit aufgenommen hat. Dieser orientiert sich am Wortlaut der Folterdefinition der UNO-Antifolterkonvention. 

Liechtenstein hat zudem 2018 seinen Strafvollzug strategisch neu ausgerichtet. Das bedeutet, dass in Liechtenstein nur noch die Untersuchungs-, Auslieferungs- und Ausschaffungshaft sowie Ersatzfreiheitsstrafen und Sicherheitshaften durchgeführt werden. Das bedeutet, dass der gesamte Strafvollzug seit 2018 in österreichischen Einrichtungen durchgeführt wird.   

In der Vergangenheit war es Usus, dass als Eintrittsanstalt für die liechtensteinischen Häftlinge die Justizanstalt Feldkirch fungierte. Von dort aus wurden die Inhaftierten in Haftanstalten in ganz Österreich verbracht. Da allerdings die Justizanstalt in Feldkirch an ihre Kapazitätsgrenzen gestossen ist, war eine Verbringung der liechtensteinischen Inhaftierten im vergangenen Jahr nur noch schwer bzw. gar nicht mehr möglich. Daher fungiert neu die Justizanstalt Innsbruck als Eintrittsanstalt für die liechtensteinischen Inhaftierten. Diesbezüglich bemerkte der Nationale Präventionsmechanimus in seinem jüngsten Bericht, dass mit der Vereinbarung der österreichischen Behörden über die Justizanstalt Innsbruck als Eintrittsanstalt eine "sehr gute Lösung" gefunden werden konnte. Die Anstalt Innsbruck ist das drittgrösste gerichtliche Gefangenenhaus in Österreich und von Liechtenstein aus in etwa zwei Stunden Fahrtzeit erreichbar. 

Der qualifizierte Entlassungsvollzug wird mittels einer Kooperation mit dem Kanton St. Gallen in der Schweiz ausgeführt. Ziel des Entlassungsvollzugs ist es, verurteilte Straftäter auf die voraussichtliche Entlassung vorzubereiten. Damit hat Liechtenstein auch das Problem der Durchmischung von Untersuchungshäftlingen mit verurteilten Straftätern gelöst. Infolge der Neuausrichtung des Strafvollzugs wurden auch der Informationsaustausch und die Kooperation zwischen dem Landesgefängnis und der Bewährungshilfe stark verbessert. Insassen, welche in Österreich oder der Schweiz die Strafhaft verbringen, können nun den Sozialen Betreuungsdienst der Bewährungshilfe Liechtenstein nutzen. Der anschliessende Entlassungsvollzug für Insassen in der Strafanstalt Saxerriet wird vom Sozialen Betreuungsdienst der Bewährungshilfe Liechtenstein gemeinsam mit dem Sozialen Dienst der Strafanstalt Saxerriet im Hinblick auf die Vorbereitung der Entlassung und eine bessere soziale Integration in Liechtenstein nach der Haft, wahrgenommen.

Die globale Covid-19 Pandemie hat zweifellos uns alle - innert kürzester Zeit - vor enorme Herausforderungen gestellt. Trotz dieser Herausforderungen hat Liechtenstein die schwierige Zeit rückblickend sehr gut gemeistert. Dies wurde auch seitens Strafvollzugskommission in ihren jüngsten Überprüfungen festgestellt. So wurden während der Pandemie beispielsweise keine Besuchsstopps verhängt. Den Inhaftierten wurden persönliche Besuche kontinuierlich ermöglicht - dies selbstverständlich unter Einhaltung der Hygienevorgaben. Weiter kam es glücklicherweise zu keinen schweren Krankheitsverläufen bei den Inhaftierten. Dennoch konnte die Strafvollzugskommission während der Covid-19 Pandemie aufgrund der Schutzmassnahmen keine Überprüfung vornehmen. Seit 2022 finden die Überprüfungen der Strafvollzugskommission in Liechtenstein aber wieder uneingeschränkt statt.

In Übereinstimmung mit dem Fakultativprotokoll hat der nationale Präventionsmechanismus im Jahr 2023 mehrfach das Landesgefängnis besucht. Der Jahresbericht des liechtensteinischen Präventionsmechanismus führt dazu aus, dass ihm bei allen Besuchen uneingeschränkt Zugang gewährt wurde. Weiter hält der Bericht auch keine Kritik oder wesentlichen Missstände fest. Ebenfalls betont der Bericht, dass sämtliche besuchten Institutionen, in denen in Liechtenstein die Freiheit entzogen wird, professionell und sehr sauber geführt werden. Der Umgang mit den Personen, denen die Freiheit entzogen wurde, sei tadellos und sehr respektvoll. Auch begrüsste der Präventionsmechanismus, dass Liechtenstein seine Anregungen aus den Vorjahren zur Verbesserung einzelner Bereiche aufgenommen hat. 

Herr Vorsitzender, verehrte Mitglieder des Komitees,
Der internationale Kampf gegen Folter ist ein wichtiger Bestandteil der Internationalen Humanitären Zusammenarbeit und Entwicklung. In diesem Zusammenhang hat Liechtenstein auf den erhöhten Unterstützungsbedarf mit einer deutlichen Ausweitung der finanziellen Beiträge reagiert. Erwähnenswert ist diesbezüglich, dass die Gesamtausgaben Liechtensteins für die Internationale Humanitäre Zusammenarbeit und Entwicklung im Jahr 2023 rund CHF 35 Millionen erreichten, was einer Steigerung von 12 Prozent ausmacht. Damit nimmt Liechtenstein auch die Interessen des Globalen Südens ernst, indem es sein Engagement in bestehenden Regionen nicht reduziert, auch wenn neue Krisenherde aufflammen.

Wir möchten das Komitee auf den von Liechtenstein geleisteten finanziellen Beitrag zum weltweiten Kampf gegen Folter aufmerksam machen. Lassen Sie mich Ihnen einige konkrete Beispiele dafür geben, welche Art von Projekten und Initiativen wir im Berichtszeitraum gestartet haben:

· Das Arbeitsumfeld des Hochkommissariats hat sich in den letzten Jahren aufgrund der Zunahme an bewaffneten Konflikten sowie an repressiven Massnahmen gegen die Zivilbevölkerung laufend verschlechtert. Insgesamt leistet Liechtenstein daher im Jahr 2023 Beiträge in einem Gesamtumfang von CHF 400‘000. Im Bereich der Folterbekämpfung unterstützt Liechtenstein den OHCHR-Fonds zur Unterstützung von Folteropfern seit 2008 mit CHF 525'000. Der Fonds vergibt Beiträge an Menschenrechtsorganisationen und Rehabilitationszentren. Davon profitieren jährlich rund 50‘000 Folteropfer. Die Projektpartner des Fonds bieten viele verschiedene Arten von Dienstleistungen an, wobei vorrangig Projekte unterstützt werden, die eine ganzheitliche Unterstützung für Folteropfer vorsehen. 
· Liechtenstein unterstützt ein Projekt der Weltorganisation gegen Folter (OMCT) zum Aufbau von Kapazitäten zur Bekämpfung von Straflosigkeit von Folter und damit verbundene Verbrechen in der Ukraine mit CHF 100‘000. Denn seit Beginn der russischen Aggression gegen die Ukraine sind Folter und die damit verbundenen Verbrechen wie das Verschwindenlassen, Inhaftierungen ohne Kontakt zur Aussenwelt und aussergerichtliche Tötungen zu einem wesentlichen Merkmal des bewaffneten Konflikts geworden. Laut OMCT scheinen die russischen Streitkräfte die Folter von Zivilisten und Kombattanten als Taktik einzusetzen, um den ukrainischen Widerstand in den besetzten Gebieten zu unterdrücken, Zivilisten für ihre «Illoyalität» gegenüber Russland zu bestrafen und/oder sie zur Kollaboration zu zwingen. Die Arbeiten von OMCT zielen darauf ab, die Kapazitäten der ukrainischen Zivilgesellschaft zur Dokumentation, Prozessführung sowie Vertretung und Unterstützung von Folteropfern auszubauen. Denn bislang wurde nur eine kleine Zahl von Folterfällen mit ausreichender Sorgfalt dokumentiert. Damit konnten bis jetzt kaum die erforderlichen Beweise für eine strafrechtliche Verfolgung dieser Verbrechen als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit belangt werden. Ohne Dokumentationen, die auch klinische Nachweise enthalten müssen, können diese Verbrechen nicht zur Rechenschaft gezogen werden.
· Liechtenstein unterstützt auch das OMCT-Leuchtturmprojekt zur Prävention von Folter an Kindern seit 2017 mit insgesamt CHF 500‘000. Ziel des Projektes ist es, Missstände in Gefängnissen zu beheben, in denen Kinder gefangen gehalten werden. Denn in vielen Ländern werden Kinder unter unmenschlichen Bedingungen festgehalten und gefoltert, oft aufgrund kleiner Delikte. Das OMCT-Projekt fokussiert sich auf zwei Länder in Afrika (Benin und Togo), zwei in Asien (Nepal und die Philippinen) und drei in Lateinamerika (Brasilien, Honduras und Uruguay). Damit stellt OMCT sicher, dass ein globaler und konsensualer Ansatz entwickelt und umgesetzt wird, der durch Wissen und Erfahrung aus vielen verschiedenen Ländern die Situation von Kindern in Gefangenschaft verbessert.

Herr Vorsitzender, verehrte Mitglieder des Komitees,
Liechtenstein ist ein starker Befürworter der internationalen Strafgerichtsbarkeit. Liechtenstein unterstützt den Internationalen Strafgerichtshof seit seiner Gründung. Aufgrund der fehlenden Jurisdiktion des Gerichtshofs über die in Syrien begangenen Gräueltaten, initiierte Liechtenstein 2016 die Schaffung des internationalen, unparteiischen und unabhängigen Mechanismus zur Unterstützung bei der Aufklärung der begangenen Verbrechen im Syrienkrieg. Sowohl der Internationale Strafgerichtshof als auch der sogenannte Syrien-Mechanismus sind integrale Bestandteile der Staatengemeinschaft um die Verantwortlichen für Folter und andere Gräueltaten zur Verantwortung zu ziehen.

Angesichts des abscheulichen und anhaltenden Angriffskrieges Russlands steht Liechtenstein fest an der Seite der Ukraine. Dieser Krieg hat zu unaussprechlichem Leid und gemäss Berichten  zu vielen Fällen von Folter geführt. Liechtenstein wird seine politische und finanzielle Unterstützung für die Ukraine auch weiterhin fortsetzen. Und wir werden auch weiterhin ukrainische Flüchtlinge willkommen heissen. Derzeit sind über 1% unserer Einwohner ukrainische Flüchtlinge, ein Drittel davon sind Kinder. Die Staatsanwaltschaft ersuchte die Landespolizei, zu möglichen Straftaten unbekannter Täter nach Völkerstrafrechtsverbrechen Ermittlungen durchzuführen. Dazu soll erhoben werden, ob sich unter den in Liechtenstein aufgenommenen Schutzbedürftigen aus der Ukraine Zeugen oder Opfer solcher Straftaten befinden. Sollte dies der Fall sein, so sind diese zu befragen und allenfalls in ihrem Besitz befindliche Beweise zu sichern. Den ukrainischen Gesuchstellern wird bei ihrer Registrierung in Liechtenstein ein Formular ausgehändigt. Darin werden sie aufgefordert sich bei der Landespolizei zu melden, wenn sie Opfer beziehungsweise Zeuge eines oder mehrerer solcher Verbrechen gewesen sind. Im Jahre 2022 und 2023 wurde je ein Verfahren wegen Verdachts möglicher Kriegsverbrechen geführt.

Herr Vorsitzender, verehrte Mitglieder des Komitees,
Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich meine Delegation kurz vorstellen. Alle relevanten Regierungsstellen sind vertreten. Die Zusammensetzung unserer Delegation ist Ausdruck unseres starken Engagements für die Ziele und Grundsätze des Dialogs mit Ihrem Komitee. Mit dabei sind:
· Herr Andreas Schädler, stellvertretender Polizeichef und Leiter der Abteilung Verbrechensbekämpfung, Landespolizei;
· Frau Helene Vorhauser-Malin, Leiterin der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe, Amt für Soziale Dienste;
· Frau Julia Walch, Leiterin der Abteilung Asyl, Ausländer- und Passamt;
· Herr Claudio Nardi, Abteilung Sicherheit und Menschenrechte, Amt für Auswärtige Angelegenheiten.
· (Herrn Harald Oberdorfer vom Amt für Justiz, müssen wir leider kurzfristig entschuldigen, aufgrund eines Unfalls (, der glücklicherweise nicht schwerwiegend ist.))

Meine Delegation und ich freuen uns nun auf den konstruktiven Dialog mit den geschätzten Mitgliedern des Komitees. In diesem Zusammenhang möchte ich mich für die Hilfe des Sekretariats bei den Vorbereitungen für diesen Dialog besonders bedanken.
Ich danke Ihnen.
